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zu dem Schluss kommen, dass ein Quartier
500 Wohnungen mehr verträgt und diese
Einheiten entstehen könnten, wenn fünfge-
schossig gebaut werden kann, wo laut § 34
nur Dreigeschosser möglich sind. Damit
muss nicht in jedem Einzelfall alles abgeprüft
werden, Investoren habenmehr Klarheit und
können schneller reagieren, wenn am Markt
Druck entsteht und sich Vorhaben rechnen.“
Gleiches sei auch mit Blick auf Stellplätze
sinnvoll. „Wenn es in einem Quartier ausrei-

M it der Baugesetzbuch-Novelle
(BauGB-Novelle) sollen Pla-
nungs- und Genehmigungs-
verfahren einfacher und schnel-

ler werden, Aufwand und Kosten sinken. Das
tut dringend not, meinen Bernhard Faller,
Bereichsleiter beim VHWBundesverband für
Wohnen und Stadtentwicklung, und Arno
Bunzel, bis zu seinem Ruhestand stellvertre-
tender Leiter des Deutschen Instituts für
Urbanistik (Difu). In dem VHW-Diskussions-
papier „Städtebaurecht neu gedacht“ fordern
beide die kommende Bundesregierung des-
halb auf, eine Novellierung des Städte-
baurechts „unverzüglich in Angriff“ zu neh-
men. Den noch von der Ampelregierung
beschlossenen Entwurf sehen sie allerdings
nur als Grundlage. Die „zum Teil guten
Ansätze“ darin reichen ihrer Ansicht nach
„bei weitem nicht aus“, um grundlegende
Probleme zu lösen – vor allem jenes, dass
Planen und Bauen immer kleinteiliger und
aufgrund vieler verschiedener Interessen im
Einzelfall immer aufwendiger wird.

So hat die Ampelregierung Erleichterun-
gen für Wohnungsbau im beplanten Innen-
bereich vorgesehen (§ 31 Abs. 3 BauGB). Bis-
lang ist es nur im Einzelfall möglich, von der
Festsetzung eines Bebauungsplans befreit zu
werden. Der Entwurf sieht vor, dass es sich
nicht mehr um Einzelfälle handeln muss,
sondern dass „Befreiungen voraussichtlich
auch in vergleichbarenFällen erteiltwerden“.
Damit könne „die Aufstockung oder Erweite-
rung zugunsten von neuen Wohnungen für
ganze Straßenzüge zugelassen werden“,
heißt es in dem Text.

Ja, diese und andere Neuerungen würden
Verfahren erleichtern und seien „daher
grundsätzlich zu begrüßen“, schreiben Faller
und Bunzel. Allerdings wenden sie ein, dass
Baugenehmigungsbehörden nach wie vor

prüfen müssten, ob Vorhaben mit öffentli-
chen Belangen vereinbar sind. Wer also
aufstocken oder nachverdichten will, für den
sei ein Abweichen vom Bebauungsplan
„zwangsläufig auch mit Unwägbarkeiten und
rechtlichen Risiken verbunden“.

Generell werdemit demEntwurf nicht das
Problem gelöst, dass Bauen im Rahmen von
Innenentwicklung immer kleinteiliger und
der Prüfaufwand immer größer geworden sei,
meinen die Autoren. Um diesem Klein-Klein
Herr zu werden, schlagen sie Folgendes vor:
Städte sollten so weit wie möglich voraus-
schauend und in größeren räumlichen
Zusammenhängen wie auf Quartiers- oder
Stadtteilebene öffentliche Belange prüfen
und abwägen und das Ergebnis rechtlich bin-
dend festhalten. „So können mehr Vorhaben
über Baugenehmigungs- statt Bebauungs-
planverfahren umgesetzt werden, und beide
Verfahrenstypen werden aufgrund der vor-
ausgegangenen Klärungen entlastet“, erklärt
Faller.

Ein weiterer Vorteil sei, dass nicht mehr
vor allem dort geplant und gebaut werde, wo
Investoren Grundstücke gefunden haben
oder in ihrem Bestand arbeiten wollen, son-
dern häufiger, wo es aus Sicht der Stadtplaner
sinnvoll ist. Damit sei nicht nur die Nachver-
dichtung besser zu steuern, sondern auch der
Stadtumbau für die Verkehrswende oder die
Anpassung an den Klimawandel.

Ein Instrument, um vorausschauend zu
planen, dabei mehr Rechtssicherheit zu
schaffen und denAufwand zu senken, könnte
den Autoren zufolge der Flächennutzungs-
plan sein. „Der Gesetzgeber sollte Städten
Teil-Flächennutzungspläne für die Koordi-
nierung der städtebaulichen Innenentwick-
lung erlauben. Zudem sollte er Kommunen
ermöglichen, diese Teil-Flächennutzungs-
pläne mit einer unmittelbar Baurecht be-
gründenden Wirkung zu versehen, sodass
zum Beispiel in einem Quartier auch über
bestehende Bebauungspläne hinweg dichter
und höher zu bauen ist“, sagt Faller und
nennt ein Beispiel: „Eine Kommune könnte

chend viele Stellplätze gibt, zum Beispiel in
Quartiersgaragen – warum sollten dann bei
jedem Vorhaben Stellplatznachweise gefor-
dert und teure Tiefgaragen gebaut werden?“,
fragt Faller. „Dazu braucht es natürlich paral-
lel flexibilisierte Stellplatzsatzungen.“

Die Vorschläge, die sie zur Verbesserung
der BauGB-Novelle machen, halten Faller
und Bunzel nicht nur für wachsende Städte
sinnvoll, um die es bei den Diskussionen um
Wohnungsbau ja in erster Linie geht, sondern

auch für stagnierende und schrumpfende
Kommunen. Insofern richtet sich auch die
VHW-Veranstaltung „Städtebaurecht neu
gedacht“ am 18. März 2025 an ein breites
Publikum. Christine Rose

Gesetzgebung. Mit dem
Ampel-Aus ist der Entwurf zur
Baugesetzbuch-Novelle vorerst
in den Schreibtischschubladen

verschwunden. Damit bleibt Zeit,
über mögliche Verbesserungen
nachzudenken. Bernhard Faller
vom Verband VHW hat das mit
dem Juristen und Stadtplaner
Arno Bunzel getan. In einem
Diskussionspapier schreiben

beide nun: Städte sollten stärker
vorbereitend planen können.

Mit der Novellierung des Baugesetzbuchs
soll Nachverdichtung einfacher werden.
Quelle: Immobilien Zeitung, Urheberin: Christine Rose

Plädoyer für eine
vorausschauende Stadtplanung

Für Investoren bleiben
rechtliche Risiken
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Das Diskussionspapier und
Infos zur Veranstaltung
sind unter www.vhw.de
zu finden oder über den
nebenstehenden QR-Code.

Felix von Saucken war bisher Head of Resi-
dential inDeutschlandbeiColliers. Erwird ab
März auf dem Chefsessel sitzen. In seiner
neuen Rolle berichtet er an Europa-CEO
Davoud Amel-Azizpour. Zudem wird von
Saucken Partner des Unternehmens. Von
Saucken kam 2018 zu Colliers. Er gilt als
Experte für lokale und grenzüberschreitende
Kapitalmarkttransaktionen, insbesondere im
Bereich Wohnimmobilien. „Ich freue mich
sehr darauf, mein Aufgabenfeld zu erweitern,
das deutsche Geschäft zu führen und weiter-
zuentwickeln“, sagte von Saucken. Er werde
sich in Deutschland voll darauf konzentrie-
ren, die Position im Transaktionsgeschäft
weiter zu stärken und die Expertise im
Bereich Professional Services auszubauen.
2024 sei ein sehr schwieriges Jahr gewesen,
betonte von Saucken. Ziel sei es, 2025 zu
wachsen und die Marktposition zu festigen.

Degen wird weiterhin als Geschäftsführer
tätig sein. ImRahmen seiner neuenAufgaben
werde er eng mit von Saucken zusammenar-
beiten, um den Bereich Professional Services
aufzubauen, hieß es. Degen habe das deut-
sche Geschäft souverän durch eine wirt-

schaftlich herausfordernde Phase geführt,
lobte Amel-Azizpour. Nun aber sei der rich-
tige Zeitpunkt für einen Wechsel.

Mitte November 2023 hatte Colliers-Chef
Matthias Leube überraschend seinen Stuhl
freigemacht. Im gegenseitigen Einverneh-
men, um sich anderen Aufgaben zu widmen,
hieß es damals in einer Mitteilung der
Gruppe. Es sei vereinbart worden, dass nach
sieben Jahren der richtige Zeitpunkt gekom-
men sei.

Ende September 2023 hatte Colliers noch
unter der Führung von Leube den Geschäfts-
bereich Hotel in Deutschland mit 30 Leuten
gekappt. Zur Begründung hieß es, Colliers
wolle sich in der aktuellen Marktlage auf das
Kerngeschäft konzentrieren, nicht rentable
Unternehmensbereiche würden zurückge-
fahren. ImApril 2023 hatte Colliers schonden
BereichWorkplace Advisory & Project Mana-
gement dichtgemacht und 30 Beschäftigten
gekündigt. Auch dieses Segment war ein Ver-
lustbringer. In Deutschland arbeiten rund
450 Experten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt,
Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürn-
berg, Stuttgart und Wiesbaden. Peter Dietz

Von Saucken führt Colliers
Makler. Felix von Saucken ist neuer Deutschlandchef
von Colliers. Achim Degen, der seit dem Abschied
von Matthias Leube im November 2023 die
Geschäfte führte, rückt wieder in die zweite Reihe.


